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Einleitung

In einer gemeinsamen Erklärung vom 18. Mai 2015 haben Frankreich, Italien 
und die Bundesrepublik Deutschland ihre Absicht bekundet, zusammen eine 
bewaffnungsfähige „Drohne“ zu entwickeln.1 Ziel ist die Herstellung eines 
durch Menschen ferngesteuerten Fluggeräts, an welches Waffen montiert 
werden können. Um schon vor der für das Jahr 2025 geplanten Inbetrieb-
nahme über bewaffnungsfähige Drohnen verfügen zu können, verhandelt die 
Bundeswehr derzeit das Leasing von mehreren israelischen Systemen vom 
Typ Heron TP.2 Damit reiht sich die Bundesrepublik Deutschland in eine 
immer größer werdende Anzahl von Staaten ein, die bewaffnete unbemannte 
Flugsysteme (Unmanned Aerial System, UAS) entwickeln und einsetzen.3 Zu 
den prominentesten Vertretern gehören die Vereinigten Staaten und Israel. 

Der Einsatz von UAS ist in die Schlagzeilen geraten, seit sie von den 
Vereinigten Staaten verwendet werden, um rund um den Erdball und insbe-
sondere in Pakistan, Somalia und Jemen mutmaßliche Angehörige von ter-
roristischen Gruppen zu töten. Dieses Vorgehen stößt auf große Kritik. Im 
Vordergrund steht die vermeintlich fehlende rechtliche Grundlage für der-
artige Einsätze. Während die Vereinigten Staaten ihr Vorgehen durch das 
Humanitäre Völkerrecht gedeckt sehen, halten viele Kritiker die meisten 
dieser Tötungen für eine eklatante Verletzung der Menschenrechte und ins-
besondere des Rechts auf Leben der betroffenen Personen. Ebenso steht die 
Souveränität des Staates infrage, auf dessen Territorium die Angriffe statt-
fi nden, auch wenn zum Teil vermutet wird, dass die Regierungen der betrof-
fenen Staaten darin eingewilligt haben. Zudem wird der sicherheitspolitische 
Nutzen dieser „Antiterrormaßnahmen“ bezweifelt. Weil die Bevölkerung in 
den Einsatzgebieten ständig in Angst und Schrecken lebt und zahlreiche Un-
beteiligte getötet werden, sei zu erwarten, dass terroristische Gruppen dar-
aus propagandistischen Nutzen ziehen, um neue Mitglieder zu rekrutieren.4 

1 Schulte von Drach, Pläne für europäische Drohne; Spanien ist dem Projekt am 
25. November 2015 beigetreten, Bundesministerium der Verteidigung, Euro-
päische Drohne.

2 Bundesministerium der Verteidigung, Heron TP.
3 Schörnig, Robot Warriors, S. 3.
4 International Human Rights and Confl ict Resolution Clinic at Stanford Law 

School and Global Justice Clinic at NYU School of Law, Living under Drones, 
S. 103 ff., 125 ff.; Buchanan/Keohane, Toward a Drone Accountability Regime, 
Ethics & International Affairs 29 (2015), S. 18 ff.
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Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich die vorliegende Dissertation mit 
der Frage, wie der Einsatz von UAS völkerrechtlich zu bewerten ist, wenn 
sie von einem Staat gegen nicht staatliche Akteure eingesetzt werden. Der 
Schwerpunkt der Untersuchung liegt auf der Bewertung des Einsatzes von 
UAS aus Sicht des Humanitären Völkerrechts, welches im Rahmen von be-
waffneten Konfl ikten Anwendung fi ndet. Denn die Tötung von Personen 
durch UAS-Einsätze kann in der Regel – wenn überhaupt – im Rahmen ei-
nes bewaffneten Konfl ikts rechtmäßig sein. Das ebenfalls infrage kommende 
Menschenrecht auf Leben wird während eines bewaffneten Konfl ikts durch 
das Humanitäre Völkerrecht kontextabhängig modifi ziert.

Außerhalb von bewaffneten Konfl ikten verfehlen UAS-Einsätze in ih-
rer heutigen Form grundsätzlich die menschenrechtlichen Voraussetzungen 
der Tötung von Personen.5 Dennoch wird, soweit erforderlich, der rechtli-
che beziehungsweise rechtspolitische Kontext des Humanitären Völker-
rechts berücksichtigt. Dazu gehören neben dem Recht auf Leben das ius 
ad bellum, das Neutralitätsrecht sowie das Völkerstrafrecht. Ausgangs-
punkt der Betrachtung sind die spezifi schen Eigenschaften von UAS, die 
sie von herkömmlichen bemannten Systemen, etwa Kampfhubschraubern, 
unterscheiden. Sie verbinden die Möglichkeit zur Aufklärung eines Ziels 
über einen längeren Zeitraum mit der Fähigkeit, Waffengewalt einzuset-
zen. UAS wie der Reaper können um die 24 Stunden über einem Ziel krei-
sen und es bei Bedarf umgehend beschießen. Die Länge der Flugzeiten er-
gibt sich zum einen aus der Möglichkeit, die Steuerungsmannschaft am 
Boden im Schichtsystem auszuwechseln und zum anderen durch eine ent-
sprechende Bauweise. Bemannte Kampfhubschrauber oder Kampfjets errei-
chen grundsätzlich keine derartigen Einsatzzeiten. Mit ihren Sensoren kön-
nen UAS eine bislang in diesem Maße nicht mögliche Liveüberwachung 
der Ein satz um ge bung liefern.

Trotz der Kritik an hohen Opferzahlen werden UAS deshalb auch zu-
geschrieben, besser als andere luftgestützte Systeme zwischen militäri-
schen und zivilen Zielen zu unterscheiden. Diese Effekte werden durch die 
Möglichkeit verstärkt, UAS untereinander oder mit bemannten Einheiten 
zu vernetzen, zum Beispiel Bodentruppen. Schließlich erreichen UAS eine 
permanente Präsenz in entlegenen Gebieten, in denen sonst kaum eigene 

5 UNHRC, Report of the Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Ar-
bitrary Executions, Philip Alston: Study on Targeted Killings, UN Doc A/
HRC/14/24/Add.6, 28. Mai 2010, S. 85; UNHRC, Report of the Special Rap-
porteur on the Promotion and Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms while Countering Terrorism, Ben Emmerson, A/68/389, 18. Septem-
ber 2013, S. 60.
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militärische Einheiten eingesetzt werden. Damit können Tötungen von Ein-
zelpersonen in Gebieten vorgenommen werden, in denen diese Individuen 
zuvor einen sicheren Rückzugsort gefunden hätten. Um es mit staatlichen 
Streitkräften aufnehmen zu können, sind sie in vielen Fällen gezwungen, 
mit der Bevölkerung zu verschmelzen und nur kurzzeitig in Aktion zu tre-
ten. Eine Kombination aus Dauerüberwachung und der Fähigkeit zu einer 
umgehenden Reaktion erscheint in den Augen von Militärs daher besonders 
attraktiv. Damit sind UAS ein begehrtes Waffensystem in der Auseinander-
setzung mit nicht staatlichen Akteuren. Zudem besteht ein geringes Risiko 
für Menschenleben in den eigenen Reihen und damit ein geringerer Recht-
fertigungsdruck vonseiten der heimischen Öffentlichkeit.

In dem Gesagten klingen zwei Aspekte an, die aus Sicht des Humanitä-
ren Völkerrechts besonders relevant und daher Gegenstand der vorliegenden 
Arbeit sind. Erstens sticht die räumliche Entgrenzung militärischer Gewalt 
hervor. Mit UAS können Einzelpersonen in bisher unzugänglichen Gegen-
den getötet werden. Damit stellt sich die Frage, ob die Erlaubnis zur Ver-
wendung militärischer Gewalt den Konfl iktparteien rund um den Globus 
und auch in Gebiete folgt, die ansonsten nicht von dem Konfl ikt betroffen 
sind. Dies betrifft die Frage der Anwendbarkeit des Rechts des bewaffne-
ten Konfl ikts und der Möglichkeit, die räumliche Ausdehnung bewaffneter 
Konfl ikte zu verhindern, um einer unter Umständen weltweiten Verdrängung 
des Rechts auf Leben entgegenzuwirken. Wann also liegt ein bewaffneter 
Konfl ikt vor, wenn ein Staat mit UAS nicht staatliche Akteure angreift, ins-
besondere, wenn der Angriff jenseits seiner Staatsgrenzen stattfi ndet? Wel-
che Wertungen ergeben sich diesbezüglich aus anderen womöglich einschlä-
gigen Rechtsregimen, wie dem ius ad bellum, dem Neutralitätsrecht, dem 
Völkerstrafrecht und den Menschenrechten?

Zweitens stellt sich die Frage nach dem Zusammenhang zwischen spezi-
fi schen technischen Fähigkeiten von UAS und den humanitärvölkerrechtli-
chen Anforderungen, die sowohl an die Tötung von Personen mit dem Sta-
tus eines militärischen Ziels als auch an den Schutz der Zivilbevölkerung zu 
stellen sind. Wie ist zum Beispiel zu bewerten, dass mit UAS eine Gefan-
gennahme von vornherein ausgeschlossen ist? Treffen eine Konfl iktpartei, 
die eine besonders präzise Technologie verwendet, höhere Anforderungen 
an den Schutz der Zivilbevölkerung als diejenigen, die eine ältere Technik 
nutzen? Was passiert, wenn die technischen Möglichkeiten durch die jewei-
ligen Umstände eingeschränkt werden, zum Beispiel durch schlechtes Wet-
ter, menschliches Versagen oder sich schnell ändernde Umstände? Welche 
konkreten Vorsichtsmaßnahmen muss ein Verwender von UAS ergreifen? 
Wie sind Taktiken zu bewerten, die vermehrt im Zusammenhang mit UAS 
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aufgetreten sind, etwa die Verwendung von Mobilfunkdaten zum Anvisie-
ren einer Zielperson oder sogenannte signature strikes, das heißt das An-
greifen einer Person auf Grundlage eines Verhaltensrasters?

Für die Untersuchung wird vorausgesetzt, dass die behandelten Regeln 
des Humanitären Völkerrechts für nicht internationale bewaffnete Kon-
fl ikte völkergewohnheitsrechtliche Geltung erlangt haben, und zwar mit 
dem Wortlaut der Völkergewohnheitsrechtsstudie des IKRK.6 Falls ihre 
Geltung umstritten ist, wird darauf eingegangen. Da der Schwerpunkt der 
rechtlichen Betrachtung auf den Eigenheiten von UAS liegt, wird das Pro-
blem der unmittelbaren Teilnahme an den Feindseligkeiten nicht umfas-
send behandelt. Es fi ndet jedoch Eingang in die Diskussion, soweit es für 
die angesprochenen Probleme relevant ist. Dies betrifft die Bewertung von 
Konzepten zur räumlichen Eingrenzung nicht internationaler bewaffneter 
Konfl ikte und ihrer rechtlichen Folgen sowie die Pfl icht zu Vorsichtsmaß-
nahmen. Ebenfalls nicht behandelt werden die Risiken einer zunehmenden 
Autonomie von UAS.7

Gang der Untersuchung

Die einführend gestellten Fragen werden wie folgt untersucht:
Als Erstes werden die technischen Grundlagen dargelegt (§ 1). Dazu 

wird zunächst eine Arbeitsdefi nition von UAS erarbeitet, um den Untersu-
chungsgegenstand zu bestimmen (A.). In einem nächsten Schritt ist die Viel-
zahl der UAS-Modelle zu klassifi zieren und ihre unterschiedlichen Einsatz-
formen zu beschreiben (B.). Anschließend werden diejenigen Fähigkeiten 
von UAS herausgestellt, welche für die vorliegende Untersuchung beson-
ders relevant sind (C.). 

Als Zweites wird untersucht, inwieweit das Humanitäre Völkerrecht auf 
UAS-Einsätze eines Staates gegen nicht staatliche Akteure anwendbar ist. 
Ein besonderes Augenmerk muss dabei auf Einsätzen jenseits der Grenzen 
des Verwenderstaates liegen (§ 2). Zunächst wird dazu ein Überblick über 
die Voraussetzungen der Anwendbarkeit des Humanitären Völkerrechts – 
das Vorliegen eines bewaffneten Konfl ikts – gegeben, nämlich die Art der 
Akteure, die Art der ausgeübten Gewalt sowie die zeitlichen und räumlichen 
Bedingungen (A.). In einem nächsten Schritt wird problematisiert, inwie-

6 Henckaerts/Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law, pas-
sim.

7 Siehe, anstelle vieler, die Beiträge in Frau, Drohnen und das Recht, passim.
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weit eine grenzüberschreitende Auseinandersetzung zwischen einem Staat 
und einem nicht staatlichen Akteur als bewaffneter Konfl ikt zu qualifi zieren 
ist (B.). Anschließend wird gefragt, wie grenzüberschreitende bewaffnete 
Konfl ikte zwischen einem Staat und einem nicht staatlichen Akteur räum-
lich begrenzt werden können (C.).

Als Drittes wird analysiert, wie sich der Einsatz von UAS mit den Re-
geln des Humanitären Völkerrechts verträgt, die den Schutz der körperli-
chen Integrität von Kämpfern zum Ziel haben (§ 3). Hierzu wird zunächst 
auf die ausdrücklich geregelten Verbote eingegangen (A.). Anschließend 
wird gefragt, ob eine ungeschriebene Pfl icht zur Gefangennahme als mil-
deres Mittel existiert und welche Relevanz sie für UAS-Einsätze hat (B.).

Als Viertes wird untersucht, wie UAS-Einsätze im Lichte derjenigen Re-
geln des Humanitären Völkerrechts zu bewerten sind, welche die körper-
liche Integrität von Zivilisten schützen (§ 4). Dazu wird zunächst gefragt, 
ob UAS grundsätzlich im Einklang mit dem Unterscheidungsgebot stehen 
(A.). Anschließend wird untersucht, wie sich bei UAS-Einsätzen die feh-
lende Gefährdung eines menschlichen Piloten auf die Verhältnismäßigkeits-
regel auswirkt (B.). Als Letztes wird die Pfl icht zu Vorsichtsmaßnahmen 
zum Schutz der Zivilbevölkerung untersucht und gefragt, welcher Zusam-
menhang zwischen den technischen Fähigkeiten von UAS und der Pfl icht 
zu Vorsichtsmaßnahmen besteht, welche konkreten Pfl ichten sich daraus für 
UAS-Einsätze ergeben sowie welche rechtlichen Risiken bestehen, wenn 
UAS isoliert eingesetzt werden (C.). 

Abschließend werden die Untersuchungsergebnisse zusammengefasst.
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§ 1: Technische Grundlagen

Um den Gegenstand der nachfolgenden Untersuchungen einzugrenzen, wird 
zunächst defi niert, was unter „UAS“ zu verstehen ist. Denn neben UAS 
existieren weitere unbemannte und ferngesteuerte Flugsysteme, die nicht 
dieselben untersuchungsrelevanten Eigenschaften besitzen. Anschließend 
wird die Bandbreite der existierenden, funktional höchst unterschiedlichen 
UAS-Modelle in Klassen unterteilt, um ihre Einsatzmöglichkeiten zu ver-
deutlichen. Abschließend werden die untersuchungsrelevanten Fähigkeiten 
von UAS dargestellt.

A. Defi nition „Unbemanntes Flugsystem“

Die zu erarbeitende Defi nition erfolgt ausschließlich auf der Tatsachenebene. 
Sie soll klären, welche Geräte unter dem Begriff „Unbemanntes Flugsys-
tem“ in der Untersuchung berücksichtigt werden sollen. Die Defi nition muss 
weit genug sein, um alle Geräte zu umfassen, die typischerweise in bewaff-
neten Konfl ikten eingesetzt werden. Sie sollte jedoch auch ausreichend eng 
gefasst sein, um ausschließlich Geräte zu erfassen, die sich in ihren militär-
technischen Eigenschaften von herkömmlichen bemannten und unbemann-
ten Systemen unterscheiden und somit neuartige militärische Operationen 
ermöglichen. Zu diesen Eigenschaften zählt vor allem, in einem unbemann-
ten System Aufklärung und Angriff zu vereinen.8 

I. Ausgangspunkt: Defi nitionen der Vereinigten Staaten und 
des Vereinigten Königreichs

Um zu defi nieren, was unter dem Begriff Unmanned Aircraft Systems (im 
Folgenden UAS) in der Arbeit untersucht werden soll, werden in einem ers-
ten Schritt die Defi nitionen der Streitkräfte der Vereinigten Staaten und des 
Vereinigten Königreichs, den zur Zeit bedeutendsten Verwendern von be-
waffneten UAS, als Ausgangspunkt genommen.

Die US-Defi nition, welche sich nicht nur auf Flugsysteme, sondern auch 
auf Systeme zu Boden und zur See bezieht, lautet:

8 “One of the most important elements to consider with this battlefi eld is the po-
tential for UAS to rapidly compress the observe, orient, decide, and act (OODA) 
loop”. US Air Force, Unmanned Aircraft Systems Flight Plan 2009 – 2047, 
S. 16.
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“A powered vehicle that does not carry a human operator, can be operated 
autonomously or remotely, can be expendable or recoverable, and can carry 
a lethal or nonlethal payload. Ballistic or semi-ballistic vehicles, cruise mis-
siles, artillery projectiles, torpedoes, mines, satellites, and unattended sen-
sors (with no form of propulsion) are not considered unmanned vehicles. 
Unmanned vehicles are the primary component of unmanned systems.”9

Die Defi nition des britischen Verteidigungsministeriums, die sich lediglich 
auf Systeme zur Luft bezieht, entspricht dem weitgehend:

“An Unmanned Aircraft (sometimes abbreviated to UA) is defi ned as an air-
craft that does not carry a human operator, is operated remotely using var-
ying levels of automated functions, is normally recoverable, and can carry 
a lethal or non-lethal payload. (…) In the UK, cruise and ballistic missiles 
are not considered to be unmanned aircraft.”10

„An unmanned aircraft system is defi ned as a system, whose components in-
clude the unmanned aircraft and all equipment, network and personnel nec-
essary to control the unmanned aircraft.”11

Klärungsbedürftig erscheint, ob die von den USA und dem Vereinigten Kö-
nigreich vorgenommene Unterscheidung zwischen Fahrzeug und System in 
die Untersuchung zu übernehmen ist und inwiefern sich unbemannte Flug-

9 US DoD, Unmanned Systems Roadmap 2007–2032, S. 1, Hervorhebung du-
rch den Autor. Diese sieht sich als Weiterentwicklung der Defi nition aus der 
Joint Publication JP 1-02 Stand 2007. Die derzeitig verfügbare Version des JP 
1-02 Stand 2012 entspricht dem ebenfalls im Kern, siehe: US DoD, Dictio-
nary of Military and Associated Terms, S. 311. Die nachfolgenden Joint Road-
maps enthalten keine Defi nition, vgl. US DoD, Unmanned Systems Integrated 
Roadmap FY2009 – 2034, passim; US DoD, Unmanned Systems Integrated 
Roadmap FY2011 – 2036, passim. Die Roadmap der US Airforce enthält keine 
Defi nition: US Air Force, Unmanned Aircraft Systems Flight Plan 2009–2047, 
passim. Die Roadmap der US Army von 2010 enhält eine weniger detaillierte 
Defi nition, die keine Aussage zur Wiederverwendbarkeit trifft, jedoch auch die 
Unterscheidung zwischen vehicle und system enthält: “A UAS is comprised 
of the unmanned aircraft, payload, human element, control element, weapons 
system platform, display, communication architecture, life cycle logistics, and 
includes the supported Soldiers (…). (…) Unmanned aircraft are fi xed or ro-
tary winged aircraft or lighter-than-air vehicles, capable of fl ight without an 
onboard crew. The UA includes the aircraft and integrated equipment (propul-
sion, avionics, fuel, navigation, and data links) needed for fl ight.”, US Army 
UAS Center of Excellence, U.S. Army Roadmap for Unmanned Aircraft Sys-
tems 2010–2035, S. 8.

10 UK MoD, The UK Approach to Unmanned Aircraft Systems, S. 202.
11 Ebd.
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systeme wirklich von den genannten ballistischen oder halbballistischen Ob-
jekten, insbesondere Cruise Missiles, abgrenzen lassen. Zu diskutieren ist 
in diesem Zusammenhang auch Loitering Munition, die in den Defi nitionen 
der USA und des Vereinigten Königreichs noch nicht auftaucht. 

II. Luftfahrzeug (UAV) oder Flugsystem (UAS)?

Für die vorliegende Untersuchung sind die Bezeichnung „unbemanntes 
Flugsystem“ (UAS) geeigneter als der Begriff „unbemanntes Luftfahrzeug“ 
(UAV). 

Zunächst ist festzustellen, dass die Unterscheidung zwischen Gefährt und 
System sprachlich nachvollziehbar ist und einer genaueren Beschreibung des 
Untersuchungsgegenstandes dient. Der Begriff des Gefährts beschränkt sich 
auf den Gegenstand, welcher fortbewegt wird.12 Bei unbemannten Flugge-
räten wäre dies das Objekt, welches abhebt und in der Luft gesteuert wird, 
also das unbemannte Luftfahrzeug (unmanned aerial vehicle, UAV), aber 
nicht die Komponenten, die nicht unmittelbar zur Fortbewegung nötig sind, 
zum Beispiel die daran montierten Waffen oder Sensoren zur Bodenaufklä-
rung.13 Hingegen ist der Begriff des Systems weiter und bedeutet, zumin-
dest sofern er sich auf gegenständliche Dinge bezieht, dass mehrere Dinge 
in Beziehung zueinander stehen.14 Im Fall unbemannter Flugsysteme geht 
dies über den Flugkörper hinaus und umfasst zum Beispiel die daran mon-
tierten Waffen, Sensoren, die Bodenkontrollstation, von der aus das Flug-
gerät ferngesteuert wird, sowie das Bodenpersonal.15 Diese Elemente stehen 

12 So wird auch im Englischen der Begriff „vehicle“ defi niert: „a thing used for 
transporting people or goods, especially on land, such as a car, lorry, or cart“, 
Oxford Dictionnaries, Stichwort „vehicle“.

13 Petermann/Grünwald, Stand und Perspektiven der militärischen Nutzung un-
bemannter Systeme, S. 27.

14 So wird auch im Englischen der Begriff „system“ defi niert: “a set of things 
working together as parts of a mechanism or an interconnecting network; a 
complex whole”, Oxford Dictionnaries, Stichwort „system“.

15 So die oben aufgeführte Defi nition des Vereinigten Königreichs: “An unman-
ned aircraft system is defi ned as a system, whose components include the un-
manned aircraft and all equipment, network and personnel necessary to control 
the unmanned aircraft”, UK MoD, The UK Approach to Unmanned Aircraft 
Systems, S. 202; Petermann/Grünwald, Stand und Perspektiven der militäri-
schen Nutzung unbemannter Systeme, S. 27; die Defi nition der US Streitkräfte 
läuft darauf hinaus: “Unmanned vehicles are the primary component of un-
manned systems”, US DoD, Unmanned Systems Roadmap 2007 – 2032, S. 1.
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zueinander in Beziehung und bilden deshalb das unbemannte Flugsystem 
(unmanned aerial system, UAS).16 

Die Untersuchung soll die Anwendung von Gewalt mittels unbemann-
ter Technik zum Gegenstand haben. Dies umfasst notwendigerweise die 
rechtliche Bewertung der verwendeten Waffen, Sensoren und der Rolle des 
Bodenpersonals. Daher wäre es sprachlich verkürzt, nur von unbemannten 
Luftfahrzeugen oder „UAV“ zu sprechen.17 In der Untersuchung wird da-
her die Bezeichnung „unbemanntes Flugsystem“ oder „UAS“ verwendet.

III. Abgrenzung von bereits existierender Militärtechnik

Um zu klären, auf welche Fähigkeiten unbemannter Flugsysteme die vor-
liegende Untersuchung abstellt, ist eine Abgrenzung von ähnlichen, aber in 
ihrer Funktionsweise doch unterschiedlichen Systemen notwendig. Proble-
matisch erscheinen hier vor allem Cruise Missiles, die ausdrücklich von den 
UAS-Defi nitionen der USA und des Vereinigten Königreichs ausgeschlos-
sen werden. Ein weiteres Problemfeld ist die sogenannte Loitering Munition.

1. Cruise Missiles

UAS und Raketen, insbesondere Cruise Missiles18, haben Gemeinsamkeiten, 
die eine Abgrenzung problematisch machen.19 So tragen sie keinen mensch-

16 Im Ergebnis dieser Unterscheidung folgend: Henderson, Civilian Intelligence 
Agencies and the Use of Armed Drones, YIHL 13 (2010), S. 135; Henderson, 
International Law Concerning the Status and Making of Remotely Piloted Air-
craft, The Denver Journal of International Law and Policy 39 (2010 – 2011), 
S. 616, der die Diskussion nicht führt, jedoch die UAS-Defi nition der USA zi-
tiert und damit anerkennt, dass ein Unterschied zwischen System und Luft-
fahrzeug besteht, wobei Letzteres Teil des ersten ist.

17 Frau, Unbemannte Luftfahrzeuge im internationalen bewaffneten Konfl ikt, 
HUV-I 24 (2011), S. 63.

18 Das deutsche Wort „Rakete“ im militärischen Sinn korrespondiert eher mit dem 
englischen „missile“ als mit „rocket“, weil „rocket“ lediglich die Antriebsart 
beschreibt. Cruise Missiles sind eine spezielle „missile“ beziehungsweise Ra-
ketenform. Zur Bedeutung im Englischen und der Klassifi kation von Cruise 
Missiles: HPCR, Commentary Manual on Air and Missile Warfare, S. 50.

19 Frau, Unbemannte Luftfahrzeuge im internationalen bewaffneten Konfl ikt, 
HUV-I 24 (2011), S. 62, der auf die Unbemanntheit hinweist; Altmann, Pre-
ventive Arms Control for Uninhabited Military Vehicles, S. 70 f.
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lichen Piloten.20 Sowohl bei UAS als auch bei einigen Raketen ist die Flug-
bahn nach dem Start per Fernsteuerung veränderbar.21

Fraglich ist, welche Unterschiede zur Abgrenzung dienen können. Ge-
nauso wie bemannte Flugzeuge fl iegen UAS gemäß den Gesetzen der Ae-
rodynamik.22 Auch Cruise Missiles nutzen neben der Ballistik für einen 
Teil ihrer Flugbahn die Aerodynamik.23 Folglich lassen sie sich nicht – wie 
manch andere Raketen – auf Grundlage des Kriteriums der Ballistik/Aero-
dynamik von UAS abgrenzen.24 Zur Abgrenzung zwischen Cruise Missiles 
und UAS wird des Weiteren angeführt, dass Cruise Missiles primär dazu 
bestimmt sind, einen Sprengkopf zu seinem Ziel zu transportieren und bei 

20 Frau, Unbemannte Luftfahrzeuge im internationalen bewaffneten Konfl ikt, 
HUV-I 24 (2011), S. 62.

21 Altmann, Preventive Arms Control for Uninhabited Military Vehicles, S. 71; 
HPCR, Commentary Manual on Air and Missile Warfare, S. 50. Siehe auch: 
Petermann/Grünwald, Stand und Perspektiven der militärischen Nutzung un-
bemannter Systeme, S. 27 f. Den Autoren zufolge sind Raketen und Bomben, 
bei denen die Flugbahn durch vorhandene Klappen gesteuert wird, UAS im 
weiten Sinne, jedoch nicht im engen Sinne, weil hier die spezifi schen Neue-
rungen von UAS nicht gegeben sind, ohne dass diese spezifi ziert werden.

22 HPCR, Commentary Manual on Air and Missile Warfare, S. 27, wonach UAV 
Flugzeuge sind und der Unterschied zwischen Flugzeugen und Raketen der fol-
gende ist: “In that the essence of an aircraft is reaction with the air, missiles do 
not qualify as aircraft because they, except cruise missiles at the time of cruis-
ing, do not derive their support from reaction with the air (…)”; zustimmend: 
Boothby, The Law Relating to Unmanned Aerial Vehicles, Unmanned Combat 
Air Vehicles and Intelligence Gathering from the Air, HUV-I 24 (2011), S. 82; 
Frau, Unbemannte Luftfahrzeuge im internationalen bewaffneten Konfl ikt, 
HUV-I 24 (2011), S. 62. Im Folgenden wird nur noch auf das Fliegen durch 
Aerodynamik eingegangen, der Einsatz von Ballons erscheint zu marginal, um 
problematisiert zu werden.

23 HPCR, Commentary Manual on Air and Missile Warfare, S. 27; Altmann, Un-
bemannte Kampffahrzeuge und internationale Begrenzungen, HUV-I 24 (2011), 
S. 118; Gormley, New Developments in Unmanned Air Vehicles and Land-At-
tack Cruise Missiles, SIPRI Yearbook: Armaments, Disarmament and Interna-
tional Security 34 (2003), S. 409. 

24 Altmann, Unbemannte Kampffahrzeuge und internationale Begrenzungen, 
HUV-I 24 (2011), S. 118; Gormley, New Developments in Unmanned Air Ve-
hicles and Land-Attack Cruise Missiles, SIPRI Yearbook: Armaments, Dis-
armament and International Security 34 (2003), S. 409. Zwar nehmen beide 
Autoren keine Gegenüberstellung von ballistischen Raketen und aerodynami-
schen Cruise Missiles vor. Jedoch stellen sie klar, dass die Aerodynamik eine 
Gemeinsamkeit von Cruise Missiles und UAS ist, insbesondere Altmann be-
tont, dass auf dieser Grundlage keine Abgrenzung möglich ist.


